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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
 

Einführung technischer Regelwerke Einführung technischer Regelwerke
 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg für das Straßenwesen im Land Brandenburg
 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für den Bau von Tragschichten 


mit hydraulischen Bindemitteln
 
und Fahrbahndecken aus Beton,Ausgabe 2007 


(ZTV Beton-StB 07);
 
Änderungen und Ergänzungen
 

Runderlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft,
 

Abteilung 4, Nr. 1/2013 - Verkehr
 
Sachgebiet 04.4: Straßenbefestigungen; Bauweisen
 

06.1: Straßenbaustoffe; Anforderungen, Eigenschaften
 
06.2: Straßenbaustoffe; Qualitätssicherung
 

Vom 28. Januar 2013
 

Der Runderlass richtet sich an 

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg, 
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num
mer 27/2012 vom 21. Dezember 2012 hat das Bundesministe
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Ände
rungen und Ergänzungen zu den „Zusätzlichen Technischen Ver
tragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Tragschich
ten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07)“, eingeführt mit 
Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und Raumord
nung, Abteilung 4, Nummer 15/2008 - Verkehr vom 25. August 
2008 (ABl. S. 2152), bekannt gegeben. 

Mit der Anwendung dieser Änderungen und Ergänzungen des 
Technischen Regelwerkes soll die Dauerhaftigkeit von Fahr
bahndecken aus Beton verbessert werden. 

Hiermit werden die Änderungen und Ergänzungen zur ZTV Be-
ton-StB 07 für den Bereich der Bundesfernstraßen und Landes
straßen eingeführt. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des 
Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung 
empfohlen. 

Die geänderten Regelungen (siehe Anlage zum ARS des 
BMVBS Nummer 27/2012) sind in allen einschlägigen Aus
schreibungen in der Leistungsbeschreibung als Vertragsgrund
lage zu vereinbaren und beizufügen. 

Technische Lieferbedingungen für Baustoffe 

und Baustoffgemische für Tragschichten 


mit hydraulischen Bindemitteln und 

Fahrbahndecken aus Beton,Ausgabe 2007 


(TL Beton-StB 07);
 
Änderungen und Ergänzungen
 

Runderlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft,
 

Abteilung 4, Nr. 2/2013 - Verkehr
 
Sachgebiet 04.4: Straßenbefestigungen; Bauweisen
 

06.1: Straßenbaustoffe; Anforderungen, Eigenschaften
 
06.2: Straßenbaustoffe; Qualitätssicherung
 

Vom 28. Januar 2013
 

Der Runderlass richtet sich an 

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg, 
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num
mer 28/2012 vom 21. Dezember 2012 hat das Bundesministe
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Ände
rungen und Ergänzungen zu den „Technischen Lieferbedingun
gen für Baustoffe und Baustoffgemische für Tragschichten mit 
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, 
Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07)“, eingeführt mit Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung, Abtei
lung 4, Nummer 16/2008 - Verkehr vom 25. August 2008 (ABl. 
S. 2152), bekannt gegeben. 

Mit der Anwendung dieser Änderungen und Ergänzungen des 
Technischen Regelwerkes soll die Dauerhaftigkeit von Fahr
bahndecken aus Beton verbessert werden. 

Hiermit werden die Änderungen und Ergänzungen zur TL Be-
ton-StB 07 für den Bereich der Bundesfernstraßen und Landes
straßen eingeführt. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des 
Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung 
empfohlen. 

Die geänderten Regelungen (siehe Anlage zum ARS des BMVBS 
Nummer 28/2012) sind in allen einschlägigen Ausschreibungen 
in der Leistungsbeschreibung als Vertragsgrundlage zu verein
baren und beizufügen. 
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Weiterentwicklung und Optimierung 
des Winterdienstes - Anforderungen und Maßnahmen 

Runderlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft,
 

Abteilung 4, Nr. 3/2013 - Verkehr
 
Sachgebiet 10.3: Straßenbetriebsdienst-Winterdienst
 

Vom 5. Februar 2013
 

Der Runderlass richtet sich an 

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg 
-	 die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num
mer 20/2012 vom 8. November 2012 hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Maßnahmenpapier 
„Weiterentwicklung und Optimierung des Winterdienstes - An
forderungen und Maßnahmen“ bekannt gegeben. Das ARS wur
de vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick
lung im Einvernehmen mit den Straßenbauverwaltungen der 
Länder erarbeitet und abgestimmt. 

Das ARS gibt, über das bestehende Regelwerk des Straßenbe
triebsdienstes hinaus, für den Bereich des Winterdienstes Hin
weise zu aktuellen Entwicklungen in Technik, Forschung und 
Praxis. Im Maßnahmenpapier spiegeln sich die Erfahrungen der 
letzten sehr schneereichen Winter insbesondere hinsichtlich der 
Bevorratung und des Einsatzes der Streustoffe wieder. 

Hiermit wird das ARS Nummer 20/2012 vom 8. November 2012 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
- das Maßnahmenpapier „Weiterentwicklung und Optimierung 
des Winterdienstes - Anforderungen und Maßnahmen“ - für den 
Bereich der Bundesfern- und Landesstraßen im Land Branden
burg eingeführt. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien Städ
te sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landes 
Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung empfohlen. 

Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst 

auf Bundesfernstraßen 


„Leistungsbereich 5:Winterdienst“
 

Runderlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft,
 

Abteilung 4, Nr. 4/2013 - Verkehr
 
Sachgebiet 10.3: Straßenbetriebsdienst-Winterdienst
 

Vom 5. Februar 2013
 

Der Runderlass richtet sich an 

-	 die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg. 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num
mer 21/2012 vom 8. November 2012 hat das Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Leistungsheft für 
den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen „Leistungsbe
reich 5: Winterdienst“ bekannt gegeben. Das ARS wurde vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im 
Einvernehmen mit den Straßenbauverwaltungen der Länder er
arbeitet und abgestimmt. 

Das ARS gibt für das bestehende Leistungsheft für den Straßen
betriebsdienst einen neu gefassten Teil Winterdienst vor. Im Teil 
Winterdienst spiegeln sich die Erfahrungen der letzten sehr 
schneereichen Winter insbesondere hinsichtlich des Anforde
rungsniveaus für die durch den Straßenbetriebsdienst zu erbrin
genden Leistungen wieder. 

Hiermit wird das ARS Nummer 21/2012 vom 8. November 2012 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
- Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfern
straßen „Leistungsbereich 5: Winterdienst“ - für den Bereich der 
Bundesfern- und Landesstraßen im Land Brandenburg einge
führt. 

Zweite Änderung der Richtlinie des Ministeriums 

für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 


über die Gewährung von Zuschüssen 

an kleine und mittlere Unternehmen 


im Land Brandenburg zur Beschäftigung 

von Innovationsassistenten/-assistentinnen
 

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft 
und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg 

Vom 31. Januar 2013 

I. 

Die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Europa
angelegenheiten über die Gewährung von Zuschüssen an kleine 
und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg zur Beschäfti
gung von Innovationsassistenten/-assistentinnen vom 1. Juli 2007 
(ABl. S. 1551), geändert durch Bekanntmachung vom 3. Juni 
2009 (ABl. S. 1191), wird wie folgt geändert: 

In Nummer 8.1 wird die Angabe „31. Dezember 2013“ durch die 
Angabe „31. Januar 2013“ ersetzt. 

II. 

Diese Bekanntmachung tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt 
für Brandenburg in Kraft. 
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Denkmalliste des Landes Brandenburg
 
Achte Aktualisierung
 

Bekanntmachung des 

Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege
 

und Archäologischen Landesmuseums
 
Vom 1. Februar 2013 


Aufgrund des § 3 Absatz 3 und des § 28 Absatz 3 des Branden
burgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) vom 24. Mai 
2004 (GVBl. I S. 215) wurde das für das Land Brandenburg gel
tende öffentliche Verzeichnis der Denkmale (Denkmalliste) des 
Landes Brandenburg erstmals im Amtsblatt für Brandenburg 
Nr. 3 vom 26. Januar 2005 bekannt gemacht. Gemäß § 3 Absatz 3 
Satz 3 BbgDSchG ist die Denkmalliste mit der Bezeichnung des 
Denkmals und den Angaben zum Ort fortlaufend im Amtsblatt 
für Brandenburg bekannt zu machen. 

Nachfolgend wird die achte Aktualisierung der Denkmalliste 
veröffentlicht. Sie berücksichtigt die seit der letzten Aktualisie
rung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 6 vom 15. Februar 2012 
eingetragenen und gelöschten Denkmale sowie Korrekturen und 
Ergänzungen. 

Der Schutz der Denkmale nach diesem Gesetz ist jedoch nicht 
von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig (§ 3 Absatz 1 
Satz 3 BbgDSchG). 

Bodendenkmale und bewegliche Denkmale müssen nicht veröf
fentlicht werden, wenn dies für ihren Schutz erforderlich ist. Das 
Inventar eines Denkmals ist geschützt, soweit es mit dem Denk
mal eine Einheit von Denkmalwert bildet (§ 2 Absatz 2 Num
mer 1 BbgDSchG). 

Die vorliegende Aktualisierung der Denkmalliste stellt den Be
arbeitungsstand zum Redaktionsschluss (28.12.2012) dar. Die 
Denkmalliste wird kontinuierlich fortgeschrieben. Fortschrei
bungen und Veränderungen werden im Amtsblatt für Branden
burg veröffentlicht. Eine aktuelle Fassung der Denkmalliste ist 
auf der Internetseite des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM) 
eingestellt (www.bldam-brandenburg.de). 

Die vorliegende Aktualisierung der Denkmalliste ist in die vier 
kreisfreien Städte und nachfolgend die 14 Landkreise des Lan
des Brandenburg untergliedert, alphabetisch geordnet und je 
kreisfreie Stadt beziehungsweise Landkreis in drei ihrerseits 
untergliederte Abschnitte unterteilt: 

A) Bodendenkmale 

- Neu gelistete Bodendenkmale 
- Korrekturen, Ergänzungen 
- Löschungen 

B) durch Satzung geschützte Denkmalbereiche 

- Neu verabschiedete Denkmalbereiche 

C) Denkmale übriger Gattungen (Baudenkmale, Gartendenk
male, technische Denkmale und bewegliche Denkmale) 

- Neu eingetragene Denkmale 
- Korrekturen, Ergänzungen 
- Löschungen 

Nähere Informationen zu den Denkmalen sind bei den unteren 
Denkmalschutzbehörden, der Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg als unterer Denkmalschutzbehörde 
und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum (BLDAM) zu erfragen. 

Inhaltsverzeichnis 

Brandenburg an der Havel S. 454 

Cottbus S. 455 

Frankfurt (Oder) S. 455 

Potsdam S. 456 

Barnim S. 456 

Dahme-Spreewald S. 457 

Elbe-Elster S. 459 

Havelland S. 461 

Märkisch-Oderland S. 461 

Oberhavel S. 462 

Oberspreewald-Lausitz S. 463 

Oder-Spree S. 464 

Ostprignitz-Ruppin S. 465 

Potsdam-Mittelmark S. 466 

Prignitz S. 469 

Spree-Neiße S. 470 

Teltow-Fläming S. 471 

Uckermark S. 472 

http:www.bldam-brandenburg.de
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Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung 


für die Änderung der Deponie „Grube Präsident“
 
durch den Betrieb einer Aufbereitungsanlage 

zur Abtrennung von Metallen aus Rost- und 


Kesselaschen
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 25. Februar 2013
 

Hiermit gibt das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz als die für die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
§§ 3c, 3e des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) zuständige Behörde Folgendes bekannt: 

Gemäß § 3c in Verbindung mit § 3e UVPG war für die von der 
Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH, Werkstraße 1, 
15890 Eisenhüttenstadt, beabsichtigten Änderung der Deponie 

„Grube Präsident“ 
im Landkreis Oder-Spree
 
Gemarkung Fünfeichen
 

Flur 3
 
Flurstück 54, 55 und 56
 

durch den Betrieb einer Aufbereitungsanlage zur Abtrennung 
von Metallen aus Rost- und Kesselaschen eine allgemeine Vor
prüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung wird festgestellt, 
dass das oben genannte Vorhaben keiner Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) bedarf. 

Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPG nicht selbständig an
fechtbar. 

Diese Feststellung und die Unterlagen zur Vorprüfung können 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefon
nummer 033201 442-654 während der Dienstzeiten im Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Genehmigungsverfahrensstelle, Seeburger Chaus
see 2, Potsdam eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung 


für die Änderung der Deponie Hennickendorf 

durch die Bewirtschaftung des Dichtwandtopfes 


der Deponie
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 25. Februar 2013
 

Hiermit gibt das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz als die für die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß 
§§ 3c, 3e des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) zuständige Behörde Folgendes bekannt: 

Gemäß § 3c in Verbindung mit § 3e UVPG war für die von 
dem Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland, Berliner Straße 31, 
15306 Seelow, beabsichtigten Änderung der Deponie 

Hennickendorf 
im Landkreis Märkisch-Oderland
 

Gemarkung Hennickendorf
 
Flur 2
 

Flurstück 22, 23, 24 und 89,
 
Flur 3
 

Flurstücke 1, 3, 11 und 12
 

durch die Bewirtschaftung des Dichtwandtopfes der Deponie ei
ne allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 

Im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung wird festgestellt, 
dass das oben genannte Vorhaben keiner Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) bedarf. 

Diese Feststellung ist gemäß § 3a UVPG nicht selbständig an
fechtbar. 

Diese Feststellung und die Unterlagen zur Vorprüfung können 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Telefon
nummer 033201 442-654 während der Dienstzeiten im Landes
amt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regional
abteilung West, Genehmigungsverfahrensstelle, Seeburger Chaus
see 2, Potsdam eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
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Feststellung des Unterbleibens 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 


für das Vorhaben Anlegung eines Fanggrabens
 
in Neuruppin, OT Karwe
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 26. Februar 2013
 

Die Stadtverwaltung Neuruppin, Amt für Bau und Grund
stückswesen, Sachgebiet Tiefbau, Karl-Liebknecht-Straße 33/34, 
16816 Neuruppin beantragt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, 
Gemeinde Neuruppin, Gemarkung Karwe, Flur 1, Flurstück 1598 
die Anlegung eines Fanggrabens nach § 68 Wasserhaushaltsge
setz. 

Das Vorhaben sieht die Anlage eines etwa 300 Meter langen 
Fanggrabens nördlich einer Siedlungsfläche in Karwe vor. Der 
Fanggraben soll Oberflächenwasser der angrenzenden, höher 
gelegenen Ackerflächen aufnehmen und über ein bestehendes 
Grabensystem in den Ruppiner See ableiten. Damit sollen Über
läufe während der Schneeschmelze oder bei Starkregenereignis
sen in den Siedlungsbereich zukünftig verhindert werden. 

Nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles durchzuführen. 

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver
fahrens auf der Grundlage der vom Vorhabenträger vorgelegten 
Unterlagen sowie eigener Informationen. 

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für 
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
der Telefonnummer 033201 442-548 während der Dienstzeiten 
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 328 in 14476 Potsdam, 
OT Groß Glienicke eingesehen werden. 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
 

Berichtigung der Bekanntmachung 

zur Feststellung des Unterbleibens 


einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für das Vorhaben Errichtung und Betrieb von 

fünf Windkraftanlagen (WKA) am Standort 


im Landkreis Prignitz Gemarkung Waterloo, Flur 2
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz
 

Vom 26. Februar 2013
 

Die Bekanntmachung zur Feststellung des Unterbleibens einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Vorhaben Errich
tung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen (WKA) am Stand
ort im Landkreis Prignitz Gemarkung Waterloo, Flur 2 vom 
15. Januar 2013 (ABl. S. 45) ist wie folgt zu berichtigen: 

In Absatz 1 ist Satz 1 durch folgenden Satz zu ersetzen: 

„Die Firma Windplan Blüthen-Waterloo GmbH & Co.KG, 
Geschäftsführer Herr Dieter Knaak, Bahnstraße 7 in 
19348 Pirow beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) am Standort 
im Landkreis Prignitz in der Gemarkung Waterloo, Flur 2 
fünf WKA zu errichten und zu betreiben.“ 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 
Regionalabteilung West
 

Genehmigungsverfahrensstelle
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BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN,ANSTALTEN UND
 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 

Brandenburgische Kommunalakademie 

Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Brandenburgische Kommunalakademie“ 

Aufgrund der §§ 7 und 20 des Gesetzes über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Septem
ber 2008 (GVBl. I S. 202, 206) hat die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes „Brandenburgische Kommunalakademie“ 
in ihrer Sitzung am 8. Juni 2012 die Siebte Satzung zur Ände
rung der Verbandssatzung beschlossen. 

Auf Grund des Artikels 4 der Siebten Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung des Zweckverbandes „Brandenburgische 
Kommunalakademie vom 8. Juni 2012 (ABl. S. 1314) wird 
nachstehend der Wortlaut der Verbandssatzung des Zweck
verbandes „Brandenburgische Kommunalakademie“ in der am 
8. Juni 2012 beschlossenen Fassung bekannt gemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt: 

1.	 die am 17. Januar 2002 in Kraft getretene Verbandssatzung 
des Zweckverbandes „Brandenburgische Kommunal
akademie“ (ABl./AAnz. S. 110), 

2.	 die am 23. Januar 2003 in Kraft getretene Erste Änderungs
satzung (ABl./AAnz. S. 90), 

3.	 die am 3. Juli 2003 in Kraft getretene Zweite Änderungs
satzung (ABl./AAnz. S. 1358), 

4.	 die am 22. Juli 2004 in Kraft getretene Dritte Änderungssat
zung (ABl./AAnz. S. 1350), 

5.	 die am 2. September 2004 in Kraft getretene Vierte Ände
rungssatzung (ABl./AAnz. S. 1578), 

6.	 die am 7. April 2005 in Kraft getretene Fünfte Änderungs
satzung (ABl./AAnz. S. 434), 

7.	 die am 16. August 2007 in Kraft getretene Sechste Ände
rungssatzung (ABl. S. 1655), 

8.	 sowie die am 27. September 2012 in Kraft getretene Siebte 
Änderungssatzung (ABl. S. 1314). 

Potsdam, den 22. Januar 2013 

Roger Lewandowski
 
Verbandsvorsteher
 

Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Brandenburgische Kommunalakademie“ 

vom 19. November 2001 

geändert durch Satzungen vom 18. März 2002, vom 

14. April 2003, vom 5. April 2004, vom 18. Juni 2004,
 

vom 10. Dezember 2004, vom 23. März 2007, 

vom 8. Juni 2012
 

Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Brandenburgische Kommunalakademie“ 

vom 19. November 2001 (ABl./AAnz. 2002 S. 110), geändert 
durch Satzungen vom 18. März 2002 (ABl./AAnz. 2003 S. 90), 
vom 14. April 2003 (ABl./AAnz. S. 1358), vom 5. April 2004 
(ABl./AAnz. S. 1350), vom 18. Juni 2004 (ABl./AAnz. S. 1578), 
vom 10. Dezember 2004 (ABl./AAnz. 2005 S. 434), vom 23. März 
2007 (ABl. S. 1655), vom 8. Juni 2012 (ABl. S. 1314). 

Aufgrund der §§ 22 a und 4 ff. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194) haben die 
Verbandsversammlungen der Zweckverbände „Zweckverband 
für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Branden
burg“ und „Zweckverband für das Studieninstitut für kommu
nale Verwaltung Bernau“ in ihren Sitzungen am 12. Novem
ber 2001 und 19. November 2001 die nachfolgende Verbands
satzung des Zweckverbandes „Brandenburgische Kommunal
akademie“ beschlossen. Auf Grund der §§ 22a Absatz 2, 10 Ab
satz 1, 27 Absatz 1 Nummer 1 b) des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194) 
und § 3 Nummer 3 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446) ge
nehmigt das Ministerium des Innern als zuständige Aufsichts
behörde die Satzung des Zweckverbandes „Brandenburgische 
Kommunalakademie“ vom 19. November 2001. 

Zugleich wird gemäß § 8 GKG in Verbindung mit § 4 der 
Verordnung über kommunale Hoheitszeichen vom 6. Septem
ber 2000 (GVBl. II S. 339) das als Muster vorgelegte Dienst
siegel des Zweckverbandes „Brandenburgische Kommunal
akademie“ mit einem Durchmesser von 35 mm genehmigt. 

§ 1 
Verbandsmitglieder, Name, Rechtsform, Sitz 

(1)Die bisherigen Zweckverbände „Zweckverband für das 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Brandenburg“ und 
„Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwal
tung Bernau“ bilden einen Zweckverband. Die Rechte und die 
Pflichten der bisherigen Zweckverbände zur Erfüllung der Auf
gaben, die ihnen gestellt sind, gehen einschließlich des 
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Satzungs- und Verordnungsrechts auf den neuen Zweckverband 
über. 

(2)Mitglieder des neuen Zweckverbandes sind die ehemaligen 
Mitglieder der bisherigen Zweckverbände (vgl. Anlage 1 als Be
standteil der Satzung). 

(3)Der Name des Zweckverbandes lautet: Brandenburgische 
Kommunalakademie. 

(4)Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

(5)Sitz des Zweckverbandes ist die Landeshauptstadt Potsdam. 

(6)Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel entsprechend dem 
in der Anlage 2 als Bestandteil der Satzung abgedruckten Mus
ter. 

§ 2 
Aufgaben 

(1)Der Zweckverband nimmt neben den ihm durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung zugewiesenen Aufgaben für seine Mitglieder 
folgende Aufgaben wahr: 

1.	 die auf die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß landes
rechtlicher Bestimmungen übertragenen Aufgaben im Be
reich der Aus- und Fortbildung von Kommunalbediensteten, 

2.	 fachtheoretische Ausbildung der Anwärter des mittleren 
nichttechnischen Dienstes der allgemeinen Verwaltung, 

3.	 dienstbegleitende Ausbildung in staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes nach dem 
Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 in der jeweils 
geltenden Fassung, 

4.	 Fortbildung von Kommunalbediensteten in Angestellten
lehrgängen, 

5.	 berufsbegleitende Fortbildung in Kurzzeitseminaren zu 
verwaltungsspezifischen Themen sowie 

6.	 bildungsrechtliche Beratung und Betreuung der Mitglieds
körperschaften. 

7.	 Die Durchführung von Studiengängen zum „Bachelor of 
Law“ in Kooperation mit einer Hochschule des Landes 
Brandenburg solange und soweit dieser Studiengang akkre
ditiert und genehmigt ist. 

(2)Für Nichtmitglieder kann der Zweckverband Aufgaben nach 
Absatz 1 auf der Grundlage besonderer Verträge übernehmen. 

(3)Zur Durchführung der Aufgaben nach Absatz 1 und Absatz 2 
betreibt der Zweckverband die Brandenburgische Kommunal
akademie (Akademie). Die Akademie wird auf öffentlich-recht
licher Grundlage betrieben. 

(4)Das Nähere zur Durchführung von Aus- und Fortbildungs
lehrgängen sowie von Fortbildungsveranstaltungen regelt die 
Akademieordnung. 

§ 3 
Organe,Ausschüsse 

(1)Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversamm
lung, der Verbandsvorstand und der Verbandsvorsteher. 

(2)Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse bilden. 

(3)Die Vorbereitung und das Verfahren in den Sitzungen der 
Verbandsversammlung und in den Ausschüssen regelt die 
Geschäftsordnung. 

§ 4 
Verbandsvorstand 

(1)Der Verbandsvorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher als 
stimmberechtigtem Vorsitzenden kraft Amtes und fünf gewähl
ten ordentlichen Mitgliedern der Verbandsversammlung. 

(2)Dem Verbandsvorstand gehört der Akademieleiter als bera
tendes Mitglied an. 

(3)Für die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind Stellvertreter 
zu wählen. Der Akademieleiter wird durch seinen allgemeinen 
Stellvertreter vertreten. 

(4)Der Verbandsvorstand berät die Beschlüsse der Verbands
versammlung vor. Im Übrigen können dem Verbandsvorstand 
durch Beschluss der Verbandsversammlung einzelne Angele
genheiten zur Erledigung übertragen werden. 

§ 5 
Verbandsversammlung 

(1)Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Vertreter in die 
Verbandsversammlung. Die Verbandsmitglieder werden in der 
Verbandsversammlung durch ihre jeweiligen Hauptverwal
tungsbeamten vertreten. Die Vertreter in der Verbandsversamm
lung kraft Amtes werden im Fall ihrer Verhinderung durch ihren 
allgemeinen Stellvertreter im Amt vertreten. 

Jedes Verbandsmitglied kann einen sonstigen Vertreter in die 
Verbandsversammlung entsenden. Der sonstige Vertreter und 
sein Stellvertreter werden durch die Vertretungskörperschaft für 
deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften des 
Verbandsmitgliedes gewählt. 

(2)Der Stimmenanteil der Verbandsmitglieder richtet sich nach 
§ 8 Absatz 2 der Verbandssatzung. 

(3)Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 
Vertreter einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes zum 
Vorsitzenden; in gleicher Weise wählt sie einen Stellvertreter des 
Vorsitzenden. 
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(4)Die Verbandsversammlung wird zur erstmaligen Sitzung von 
dem Vorsitzenden des Zweckverbandes für das Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung Bernau einberufen. 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1)Die Verbandsversammlung ist das oberste Organ des Zweck
verbandes. Sie entscheidet über alle Aufgaben, soweit gesetzlich 
oder durch die Verbandssatzung nichts anderes bestimmt ist, und 
überwacht die Durchführung ihrer Entscheidung. 

(2)Sie entscheidet neben den ihr durch Gesetz oder Rechts
verordnung zugewiesenen Aufgaben insbesondere über 

1.	 die Akademieordnung, 

2.	 Prüfungsordnungen nach dem Berufsbildungsgesetz, sofern 
dies Aufgabe des Zweckverbandes nach § 2 Absatz 1 ist, 

3.	 die Begründung und Beendigung von Angestelltenverhält
nissen sowie die Einstellung und Entlassung von Beamten, 
soweit die Akademieleiterstelle und die Fachbereichsleiter-
stellen betroffen sind; im Übrigen ist der Verbandsvorsteher 
zuständig, 

4.	 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, deren Erledi
gung sich die Verbandsversammlung ausdrücklich selbst 
vorbehalten hat. 

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung 

(1)Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die Ver
bandversammlung mindestens zweimal im Jahr ein. Sie muss 
außerdem einberufen werden, wenn ein Fünftel der satzungs
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung dies unter 
Angabe der Beratungsgegenstände beantragt. 

(2)Der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt zu den 
Sitzungen der Verbandsversammlung mindestens zehn Werk
tage vorher schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 
Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen verkürzt werden. 
Sie darf jedoch drei Werktage nicht unterschreiten. Auf die ver
kürzte Frist ist in der Ladung hinzuweisen. 

(3)Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. 
Die Öffentlichkeit wird unter den Voraussetzungen des § 36 Ab
satz 2 BbgKVerf für folgende Angelegenheiten ausgeschlossen: 

-	 Personal- und Disziplinarangelegenheiten 
-	 Vergaben und 
-	 Aushandlungen von Verträgen mit Dritten. 

Im Übrigen gilt § 36 BbgKVerf entsprechend. 

(4)Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Verbands
versammlung sind mindestens sieben Tage vor der Sitzung ge
mäß § 15 Absatz 2 öffentlich bekannt zu machen. 

§ 8 
Beschlussfassung 

(1)Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die an
wesenden Vertreter mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 
Stimmenzahl erreichen. 

(2)Der Stimmenanteil der Verbandsmitglieder richtet sich nach 
der Einwohnerzahl des entsendenden Verbandsmitgliedes. Da
nach hat jedes Verbandsmitglied eine und darüber hinaus jedes 
weitere Verbandsmitglied mit mehr als 25 000 Einwohnern je 
weitere volle 25 000 Einwohner eine weitere Stimme. Die auf 
die Verbandsmitglieder entfallende Stimmenzahl ist in der An
lage 3 als Bestandteil der Satzung aufgeführt. 

Die Stimmenanzahl nach Anlage 3 ist, soweit Änderungen der 
Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder dies erforderlich ma
chen, zu Beginn jedes Kalenderjahres durch Änderung der 
Verbandssatzung anzupassen. Maßgeblich für die nach Satz 4 
vorzunehmende Änderung ist die amtliche Einwohnerstatistik 
des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31. Dezember 
des Vorvorjahres. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes kön
nen nur einheitlich abgegeben werden. Ist nur ein Vertreter eines 
Verbandsmitgliedes in der Sitzung anwesend, gibt er sämtliche 
Stimmen des Verbandsmitgliedes ab. Sind in einer Sitzung meh
rere Vertreter eines Verbandsmitgliedes anwesend, ist ein Vertre
ter als Stimmführer zu bestimmen. 

§ 9 
Wahl des Verbandsvorstehers 

Der ehrenamtliche Verbandsvorsteher und sein erster und zwei
ter Vertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt. 

§ 10 
Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(1)Der Verbandsvorsteher führt die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung sowie nach der Maßgabe der Gesetze, der Verbands
satzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung, die 
übrige Verwaltung des Zweckverbandes und vertritt den Zweck
verband gerichtlich und außergerichtlich. Er ist Dienstvorge
setzter der Dienstkräfte des Zweckverbandes. 

(2)Als Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten solche bis zu 
einem Wert von 60 000 Euro (einmalig) oder 5 000 Euro (mo
natlich). Für Geschäfte der laufenden Verwaltung genügt die 
Unterschrift des Verbandsvorstehers oder seines Vertreters. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 11 
Akademieleiter 

Der Akademieleiter leitet den inneren Akademiebetrieb. Hierfür 
ist er dem Verbandsvorsteher verantwortlich. Der Akademie
leiter muss den erfolgreichen Abschluss eines geeigneten wis
senschaftlichen Hochschulstudiums oder eine vergleichbare 
Qualifikation, z. B Laufbahnbefähigung für den höheren nicht
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technischen Verwaltungsdienst, nachweisen sowie die erforder
lichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen. 

§ 12 
Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit 

(1)Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich 
tätig. Sie haben nur Anspruch auf den Ersatz ihrer Auslagen und 
des Verdienstausfalles; ihnen kann ein Sitzungsgeld gewährt 
werden. Dem ehrenamtlichen Verbandsvorsteher kann eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Das Nähere regelt eine 
Entschädigungssatzung. 

(2)Der Zweckverband hat das Recht, Beamte zu ernennen und 
Angestellte und Arbeiter einzustellen. 

§ 13 
Wirtschaftsführung, Finanzbedarf 

(1)Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine 
Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, 
um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Mittel zur Erfüllung der 
Aufgaben des Zweckverbandes werden in erster Linie durch 
Gebühren und die sonstigen Einnahmen aufgebracht. Näheres 
über die Erhebung von Gebühren wird in einer Gebührensatzung 
geregelt. 

(2)Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung des 
Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband von 
den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Für die Berechnungs
umlage wird die Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitglie
des zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins 
Verhältnis gesetzt. Maßgeblich ist die vom Landesbetrieb für 
Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichte Einwohnerzahl 
zum 31. Dezember des Vorvorjahres. 

(3)Auf die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes finden die 
Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend An
wendung. 

§ 14 
Verwaltungs- und Kassengeschäfte, Rechnungsprüfung 

(1)Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte des Zweckverbandes 
können auf der Grundlage besonderer Verträge durch ein Ver
bandsmitglied oder durch sonstige Dritte wahrgenommen werden. 

(2)Die Verbandsversammlung bestimmt, welchem Verbands
mitglied durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Rechnungs
prüfung übertragen wird. 

§ 15 
Bekanntmachungen 

(1)Die Verbandssatzung und ihre Änderungen werden im 
„Amtsblatt für Brandenburg“ bekannt gemacht. 

(2)Sonstige Satzungen und Mitteilungen sowie Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsversammlungen wer
den im „Verkündungsblatt des Zweckverbandes Brandenbur
gische Kommunalakademie“ bekannt gemacht. Dieses wird 
vom Verbandsvorsteher herausgegeben und kann gegen Entgelt 
im Postbezug bei der Brandenburgischen Kommunalakademie 
in 14471 Potsdam, Am Luftschiffhafen 1 bezogen werden. 

(3)Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der in Absatz 2 fest
gelegten Form in Folge höherer Gewalt oder sonstiger unab
wendbarer Ereignisse nicht möglich, so kann die öffentliche 
Bekanntmachung durch Auslegung am Sitz des Akademie
gebäudes in 14471 Potsdam, Am Luftschiffhafen 1 für die 
Dauer von 14 Tagen erfolgen (Notbekanntmachung). Die 
Bekanntmachung ist in der nach Absatz 2 vorgeschriebenen 
Form zu wiederholen, sobald dies die Umstände zulassen. 

§ 16 
Ausscheiden eines Mitgliedes 

(1)Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes ist mit einjähri
ger Frist ab Antragstellung des ausscheidenden Verbandsmit
gliedes zum Schluss eines Haushaltsjahres möglich. 

(2)Das ausscheidende Mitglied hat bis zum Tage des Ausschei
dens entstandene Versorgungspflichten anteilmäßig zu tragen 
und wird in dem gleichen Umfang an dem Reinvermögen betei
ligt, soweit der öffentliche Zweck nicht gefährdet wird. 

(3)Es gilt der in § 17 Absatz 1 genannte Maßstab. 

§ 17 
Auflösung des Zweckverbandes und Auseinandersetzung 

(1)Bei der Auflösung des Zweckverbandes übernehmen die Ver
bandsmitglieder das Vermögen und die Verbindlichkeiten nach 
dem in § 13 Absatz 2 genannten Umlagemaßstab. 

(2)Bei der Auflösung des Zweckverbandes und auch für den Fall 
der Aufgabenveränderung werden die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter nach den Verfahren von d’Hondt von den Mit
gliedskörperschaften übernommen. Dabei werden die Einwoh
nerzahlen zu Grunde gelegt. Grundlage für die Kostenbeteili
gung der übrigen Mitglieder für einen Zeitraum von drei Jahren 
im Fall der Übernahme von Beamten, Angestellten und Arbei
tern ist der Umlagemaßstab. 

(3)Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 18 
Geltung von Rechtsvorschriften 

Soweit das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 
Land Brandenburg und diese Verbandssatzung keine Regelun
gen enthalten, gelten diejenigen Vorschriften, die für Landkrei
se Anwendung finden. 
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§ 19 
Entstehung des Zweckverbandes 

(1)Der Zweckverband entsteht am 1. Januar 2002, soweit zuvor 
die Verbandssatzung mit ihrer Genehmigung im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Aufsichtsbehörde (Amtlicher Anzei
ger - Beilage zum Amtsblatt für Brandenburg) bekannt gemacht 
worden ist. 

(2)Wird die Verbandssatzung mit ihrer Genehmigung nach dem 
1. Januar 2002 im Sinne von Absatz 1 bekannt gemacht, entsteht 
der Zweckverband am Tage nach der öffentlichen Bekannt
machung. 

Potsdam, den 12. November 2001 (Dienstsiegel) 

gez. Ilsemarie Schulz 

Vorsitzende der 
Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für 
für kommunale Verwaltung 
Brandenburg 

gez. Axel Wolf 

Verbandsvorsteher des 
Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung 
Brandenburg 

Bernau, den 19.November 2001 (Dienstsiegel) 

gez. Dr. Joachim Benthin 

Vorsitzender der 
Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes für das 
Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung 
Bernau 

gez. Jürgen Reinking 

Verbandsvorsteher des 
Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung 
Bernau 

Anlage 1 

zu § 1 der Satzung des Zweckverbandes „Brandenburgische 
Kommunalakademie“ 

Folgende Mitglieder gehören dem Zweckverband an: 

Landkreis Barnim 
Landkreis Havelland 
Landkreis Märkisch-Oderland 
Landkreis Oberhavel 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Landkreis Prignitz 
Landkreis Teltow-Fläming 
Landkreis Uckermark 

Stadt Brandenburg an der Havel 
Landeshauptstadt Potsdam 

Anlage 2 

zu § 1 der Satzung des Zweckverbandes „Brandenburgische 
Kommunalakademie“ 

Siegelabdruck 

Anlage 3 

zu § 8 der Satzung des Zweckverbandes „Brandenburgische 
Kommunalakademie“ 

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes haben folgende 
Stimmenzahl1: 

Landkreis Barnim 7 
Landkreis Havelland 6 
Landkreis Märkisch-Oderland 7 
Landkreis Oberhavel 8 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin 4 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 8 
Landkreis Prignitz 3 
Landkreis Teltow-Fläming 6 
Landkreis Uckermark 5 

Stadt Brandenburg an der Havel 2 
Landeshauptstadt Potsdam 6 

1 nach der Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2012 



481 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 8 vom 27. Februar 2013 

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
 

Zwangsversteigerungssachen 

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs
sachen gilt Folgendes: 

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. 
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Ver
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung 
oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unter
bleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der 
Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine ge
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent
gegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 

Amtsgericht Bad Liebenwerda 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 18.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Sonnewalde Blatt 1131 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

4 Sonnewalde 2 405 Gebäude- und Freifläche 
Kirchhofstr. 12 791 m2 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Zweifamilienwohnhaus (Bj. ca.
 
1996/1997)
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 26.05.2011.
 

Im Termin am 03.05.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der 
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 24/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 18.April 2013, 10:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Sonnewalde Blatt 1131 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

5 Sonnewalde 2 420 Gebäude- und Freifläche 
Kirchhofstr. 11 539 m2 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Zweifamilienwohnhaus (Bj. ca.
 
1996/1997)
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 26.05.2011.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 109.800,00 EUR.
 

Im Termin am 03.05.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil
 
das abgegebene Meistgebot einschließlich  des Kapitalwertes
 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 

Geschäfts-Nr.: 15 K 25/11
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 18.April 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Sonnewalde Blatt 1131 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

6 Sonnewalde 2 421 Gebäude- und Freifläche 
Kirchhofstr. 10 554 m2 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Zweifamilienwohnhaus (Bj. ca.
 
1996/1997)
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 26.05.2011.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest- Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 115.600,00 EUR. gesetzt auf 111.900,00 EUR. 
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Im Termin am 03.05.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes 
nicht erreicht hat. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 26/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Rückersdorf Blatt 10259 eingetragene Grundstück; Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

2 Friedersdorf 2 85 Gebäude- und Freifläche 
Landwirtschaftsfläche 
Friedersdorfer Hauptstr. 4

10.820 m2 

0 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Mit einem Wohnhaus (Bj. ca.
 
1900 - 1910; leer stehend), Scheune und weiteren Nebengebäu
den bebautes und tlw. als Landwirtschaftsfläche genutztes Grund
stück.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 15.10.2010.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 14.500,00 EUR.
 
Geschäfts-Nr.: 15 K 95/10
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 10:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 
Plessa Blatt 699 eingetragene Grundstück; Bezeichnung gemäß 
Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Flur 1, Flurstück 208, Gebäude- und Gebäudene

benflächen, groß 640 m2 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Mehrfamilienhaus (Bj. ca. 1930) 
mit Nebengebäuden in der Gartenstraße 24. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 01.09.2009. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf 90.000,00 EUR. 

Im Termin am 21.04.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes 
nicht erreicht hat. 
Geschäfts-Nr.: 15 K 71/09 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von 

Fichtenberg Blatt 31 eingetragene Grundstück; Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

3 Fichtenberg 3 694 Gebäude- und Freifläche 441 m2 

Bergstraße 16 

versteigert werden. 
Beschreibung laut Gutachten: Bebaut mit einem Einfamilien
haus und Scheune.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein
getragen worden am 11.10.2010.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5, § 85a ZVG fest
gesetzt auf: 63.000,00 EUR.
 

Im Termin am 06.12.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
 
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes
 
nicht erreicht hat.
 
Geschäfts-Nr.: 15 K 85/10
 

Amtsgericht Cottbus 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 7. Mai 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, das im Grundbuch von 
Forst (Lausitz) Blatt 3200 eingetragene Grundstück, Bezeich
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Forst, Flur 33, Flurstück 1222, 

Du(e)nenweg 26, Gebäude- und Freifläche, Größe: 
1.394 m2 

versteigert werden. 
(Laut vorliegendem Gutachten ist das Grundstück wie folgt be
baut: 
- Zweifamilienhaus, Bj. ca. 1925 mit Um-/Anbauten 1929, 

1937, 1988 und wesentlichen Sanierungs- und Modernisie
rungsmaßnahmen ca. 1996, freistehend, zweigeschossig, 
teilunterkellert 

- Nebengebäude, Bj. ca. 1979 mit Um-/Anbauten 1981, 1988, 
freistehend, eingeschossig 

- Garagengebäude, Bj. ca. Ende 70er Jahre, dreiseitig freiste
hend, eingeschossig 

- Außenanlagen) 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
15.12.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 80.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 59 K 132/11 

Amtsgericht Frankfurt (Oder) 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Montag, 15.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser 
Chaussee 55, Saal 302, die im Grundbuch von Neu Zittau 
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Blatt 309 eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Neu Zittau, Flur 3, Flurstück 228, Grö

ße: 728 qm 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Neu Zittau, Flur 3, Flurstück 229, Grö

ße: 282 qm 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
17.01.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 

lfd. Nr. 1 (Flurstück 228): 75.600,00 EUR
 
lfd. Nr. 2 (Flurstück 229): 13.200,00 EUR.
 

Postanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 46, 15537 Gosen-Neu
 
Zittau 

Bebauung: 
lfd. Nr. 1 (Flurstück 228): Wohnhaus Bj. ca. 1904 und teil

weise Nebengebäude 
lfd. Nr. 2 (Flurstück 229): teilweise Nebengebäude 
AZ: 3 K 3/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 15.April 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser 
Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Fürstenwalde/ 
Spree Blatt 9063 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Fürstenwalde/Spree, Flur 163, Flur

stück 28, Größe: 918 qm 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
27.02.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 89.300,00 EUR. 

Postanschrift: Roteichenstraße 28, 15517 Fürstenwalde 
Bebauung: Einfamilienwohnhaus und Nebengebäude, Bau

jahr ca. 1935 
AZ: 3 K 20/12 

Terminsbestimmung 
Zur Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Dolgelin 
Blatt 7 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 10, Gemarkung Dolgelin, Flur 2, Flurstück 206, Gebäu

de- und Freifläche, Hauptstr. 14, Größe: 449 m2 

versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
07.02.2012 eingetragen worden. 

Nutzung: eingeschossiges, teilweise unterkellertes Einfamilien
wohnhaus mit Windfang und ausgebautem Dachgeschoss nebst 
massivem Nebengebäude 
Postanschrift: Hauptstr. 14, 15306 Lindendorf OT Dolgelin 
AZ: 3 K 14/12 

Terminsbestimmung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 23.April 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll
roser Chaussee 55, Saal 302, die im Grundbuch von Trebus 
Blatt 158 eingetragenen Grundstücksanteile, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Trebus, Flur 2, Flurstück 37/3, Gebäu

de- und Freifläche, Parkstr. 12, Größe: 1.064 m2 

versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
24.02.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 75.000,00 EUR (insgesamt). 

Nutzung: Einfamilienhaus 
Postanschrift: Parkstr. 12, 15517 Fürstenwalde OT Trebus 

Im Termin am 24.01.2012 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen blei
benden Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht 
hat. 
AZ: 3 K 27/11 

Amtsgericht Neuruppin 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 26. März 2013, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im 
Grundbuch von Dergenthin Blatt 493 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

3 Dergenthin 4 50/1	 Gebäude- und Gebäude 9.836 m2 

nebenfläche, 
Dorfstraße 

(gemäß Gutachten: bebaut mit einem ungenutzten ehemaligen 
Gutshaus [vermutlich vor 1900 erbaut] und 
Nebengelass [ehemalige Stallanlage, An
bauten, Außenanlagen] in 19348 Dergent
hin, Lenzener Straße 32) 

versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
27.11.2008 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 68.200,00 EUR (darin enthalten Zubehör mit insgesamt auf: 48.000,00 EUR. 
3.200,00 EUR). Geschäfts-Nr.: 7 K 511/08 
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Zwangsversteigerung (Wiederversteigerung) 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 16.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
ruppin, Karl-Marx-Straße 18 a, 1. Obergeschoss, Saal 215, die 
in den Grundbüchern von Wall Blatt 6 und 138 eingetragenen 
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Wall Blatt 6 
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

4 Wall 3 29 Ackerland, An den 
Radewiesen 9.424 m2 

Wall Blatt 138 
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Wall 3 28	 Ackerland, an den 
Radewiesen 10.007 m2 

laut Gutachter: landwirtschaftliche Flächen in der Gemarkung 
Wall bebaut mit einem Kuhstall, einem Berge
raum für Futtermittel, einem Silo, einen Offen
stall und Nebengebäuden 

versteigert werden. 

Der Versteigerungsvermerk ist in die genannten Grundbücher
 
am 14.04.2011 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: insgesamt 151.000,00 EUR
 
Einzelwerte:
 
- Grundstück BV lfd. Nr. 4 (Wall Blatt 6) Flur 3 Flurstück 29: 

75.000,00 EUR 
- Grundstück BV lfd. Nr. 1 (Wall Blatt 138) Flur 3 Flurstück 28: 

76.000,00 EUR. 

Im Termin am 18.12.2012 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen blei
benden Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht 
hat. 
Geschäfts-Nr.: 7 K 116/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im 
Grundbuch von Neuruppin Blatt 5765 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

1 Neuruppin 20 356 Gebäude- und Gebäude
nebenfläche, 
Schinkelstraße 4 650 m2 

versteigert werden. 
Laut Gutachter handelt es sich um das mit einem Wohn- und Ge
schäftshaus (mit Seitenflügel und Hinterhaus) bebaute Grund
stück in 16816 Neuruppin, Schinkelstr. 4. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
14.02.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 240.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 7 K 38/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im 
Grundbuch von Zehdenick Blatt 2728 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

2 Zehdenick 17 550/2	 1.426 m2 

laut Gutachten gelegen Kampstr. 2 in 16792 Zehdenick, bebaut 
mit einem Wohn- und Geschäftshaus mit Seitenflügel und Gara
ge (Gewerbeeinheit „Sonnenstudio“ sowie mehrere Wohnein
heiten vermietet) 

versteigert werden. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
11.01.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf 118.000,00 EUR. 
Geschäfts-Nr.: 7 K 354/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im 
Grundbuch von Lentzke Blatt 427 eingetragene Grundstück, 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

6 Lentzke 101 99	 Gebäude- und Freifläche 
Dorfstraße (OT Lentzke) 45 1.061 m2 

laut Gutachter bebaut mit einem MFH (8 WE, vermietet, Bj. ca.
 
1930), gelegen in Lentzke, Dorfstr. 45, 16833 Fehrbellin, 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
16.02.2012 eingetragen worden. 


Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf 191.000,00 EUR.
 

Im Termin am 22.11.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil
 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 

der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
 
Geschäfts-Nr.: 7 K 33/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 13:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu
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ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im 
Grundbuch von Rosenwinkel Blatt 40 eingetragene Grund
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe 

44 Rosenwinkel 3 112 Gebäude- und Freifläche, 
Landwirtschaftsfläche, 
Kirchweg 2 12.493 m2 

Rosenwinkel 3 16 Landwirtschaftsfläche 10.810 m2 

Rosenwinkel 3 94 Betriebsfläche, 
Landwirtschaftsfläche 30.260 m2 

Rosenwinkel 4 300 Landwirtschaftsfläche 18.367 m2 

laut Gutachten landwirtschaftliche Hofstelle, gelegen Rosen
winkel, Kirchweg 2, 16928 Heiligengrabe, einschl. unbebauter 
Landwirtschaftsflächen 

versteigert werden. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
14.02.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf 350.000,00 EUR. 

Im Termin am 06.12.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
Geschäfts-Nr.: 7 K 44/11 

Amtsgericht Potsdam 

Zwangsversteigerung/keine Grenzen (5/10 und 7/10) 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 10.April 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Potsdam, Hegelallee 8, 
14467 Potsdam, II. Obergeschoss, Saal 310, das im Grundbuch 
von Päwesin Blatt 48 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Flur 1, Flurstück 123, Gebäude- und Gebäudene

benflächen; Bahnhofstraße 3, groß: 870 m2, 
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 60.000,00 EUR festgesetzt wor-den. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 14. September 2011 
eingetragen worden. 

Das Grundstück ist mit einer leer stehenden Doppelhaushälfte 
und Nebengebäude (Bj. ca. 1890, nicht abgeschlossene Sanie
rung ca. 2004 - 2008, Wfl. ca. 187 m2, Nfl. ca. 42 m2) bebaut. Das 
Objekt macht einen ungepflegten Eindruck und es lagert diverses 
altes Baumaterial, Schutt und Gerümpel auf dem Grundstück. 

Im Termin am 20. August 2012 ist der Zuschlag versagt worden, 
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwer
tes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben
den Rechte die Hälfte des Verkehrswertes nicht erreicht hat. 
AZ: 2 K 265/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 16.April 2013, 9:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Brandenburg 
Blatt 5879 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Brandenburg, Flur 98, Flurstück 331, 

Gebäude- und Freifläche- Wohnen; Hannoversche 
Str. 35, Größe: 638 m2 

versteigert werden. 
Auf dem Grundstück befindet sich ein teilunterkellertes 1-ge
schossiges Einfamilienwohnhaus mit Anbauten, Baujahr ca. 1937, 
teilw. modernisiert; Wohnfl. ca. 97 m2. 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 02.05.2012 in das genann
te Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 59.000,00 EUR. 
AZ: 2 K 134/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 16.April 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts, Hegelallee 8, 14467 Pots
dam, Saal 304.1 (im 2. Obergeschoss), die im Grundbuch von 
Ziesar Blatt 1824 eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Flur 6, Flurstück 177/8, Gebäude- und Freifläche, 

ungenutzt, Petritor, 417 m2 groß 
lfd. Nr. 2, Flur 6, Flurstück 180/7, Gebäude- und Freifläche, 

ungenutzt, Petritor, 13 m2 groß 
versteigert werden. 
Das Grundstück lfd. Nr. 1 ist bebaut mit einem in Fertigbauweise 
errichteten Einfamilienwohnhaus, einer massiven Garage und 
einem Holzschuppen. Das Baujahr ist ca. 1996. Die Raumauf
teilung gem. Plan lautete im Erdgeschoss: Flur, Treppe, Küche, 
Bad/WC, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Abstellraum und Terras
se; im Dachgeschoss: Flur, Hauswirtschaftsraum, 2 Zimmer. Die 
Wohnfläche beträgt ca. 99 m2. Das Grundstück lfd. Nr. 2 dient 
der Garagenzufahrt. Innenbesichtigung hat nicht stattgefunden. 
Beschreibung gemäß Gutachten - ohne Gewähr. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
22.03.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert ist festgesetzt worden auf 70.150,00 EUR. 
AZ: 2 K 81/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Donnerstag, 18.April 2013, 9:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, die in den Teileigentumsgrundbüchern 
eingetragenen Teileigentumsrechte, jeweilige Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1: bestehend aus 1 / 10.000 Miteigentumsanteil an dem 

Grundstück 

Flur 1, Flurstück 542/1, Verkehrsfläche, Bertinistra
ße, groß: 222 m2,
 
Flur 1, Flurstück 1128, Gebäude- und Freifläche,
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Bertinistraße 11, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, groß: 
4.404 m2, 

Potsdam Blatt 17399, hiesiges Aktenzeichen: 2 K 204 - 2/11, 
verbunden mit dem Sondereigentum an dem KFZ-Stellplatz 
Nr. P 9 laut Aufteilungsplan, 
Potsdam Blatt 17400, hiesiges Aktenzeichen: 2 K 204 - 3/11, 
verbunden mit dem Sondereigentum an dem KFZ-Stellplatz 
Nr. P 10 laut Aufteilungsplan, 
Potsdam Blatt 17402, hiesiges Aktenzeichen: 2 K 204 - 4/11, 
verbunden mit dem Sondereigentum an dem KFZ-Stellplatz 
Nr. P 12 laut Aufteilungsplan, 
Potsdam Blatt 17403, hiesiges Aktenzeichen: 2 K 204 - 5/11, 
verbunden mit dem Sondereigentum an dem KFZ-Stellplatz 
Nr. P 13 laut Aufteilungsplan, 

versteigert werden. 

Es handelt sich jeweils um Tiefgaragenstellplätze in einem 
Mehrfamilienhauskomplex nah dem Jungfernsee mit insgesamt 
16 Stellplätzen in der Bertinistraße. Die Zufahrt erfolgt durch 
ein elektrisch betriebenes Tor westlich neben dem 4-geschossi
gen Haus 11 e. Zu jedem Wohngebäude ist von der jeweiligen 
Tiefgarage aus ein direkter Zugang in das jeweilige Unterge
schoss möglich. 
Der Versteigerungsvermerk wurde jeweils am 15.06.2011 in das 
genannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde bzgl. der KFZ-Stellplätze P 10 bis 13 
festgesetzt auf je 13.000,00 EUR und bzgl. des KFZ-Stellplatzes 
P 9 auf 11.500,00 EUR. 
AZ: 2 K 204 - 2 bis 5/11 

Teilungsversteigerung 
Im Wege der Teilungsversteigerung sollen am 

Donnerstag, 18.April 2013, 12:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das in den Teileigentumsgrundbüchern von 

a) Babelsberg Blatt 8137 
eingetragene Teileigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 
lfd. Nr. 1: 924,86/10.000stel Miteigentumsanteil an dem Grund

stück von Babelsberg, Flur 1, Flurstück 392, Gebäu
de- und Freifläche, Gewerbe und Industrie, Karl
Liebknecht-Straße 110, Größe: 727 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Einheit Nr. 9 des 
Aufteilungsplanes 

b) Babelsberg Blatt 8138 
eingetragene Teileigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 
lfd. Nr. 1: 801,72/10.000stel Miteigentumsanteil an dem 

Grundstück von Babelsberg, Flur 1, Flurstück 392, 
Gebäude- und Freifläche, Gewerbe und Industrie, 
Karl-Liebknecht-Straße 110, Größe: 727 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Einheit Nr. 10 des 
Aufteilungsplanes 
versteigert werden. 
Die Gewerbeobjekte befinden sich jeweils im Vorderhaus eines 
unterkellerten 4-geschossigen Wohn- und Geschäftshauses mit 

2-geschossigem nichtunterkellerten Anbau am Seitenflü
gel, Baujahr ca. 1910, mit insgesamt 8 Wohnungen und 2 Ge
werbeeinheiten im Vorderhaus und 1 Gewerbeeinheit im An
bau. 
Die vermietete Einheit Nr. 9 mit einer Fläche von ca. 89 m2 be
findet sich im Erdgeschoss links, die unvermietete Einheit Nr. 10 
mit einer Fläche von ca. 77 m2 befindet sich im Erdgeschoss 
rechts. Beiden Objekten ist ein Keller zugeordnet. 
Der Versteigerungsvermerk wurde je am 24.04.2012 in das ge
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 94.000,00 EUR für die 
Einheit 9 und auf 81.000,00 EUR für die Einheit 10. 
AZ: 2 K 139-1 und -2/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 23.April 2013, 9:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, die im Grundbuch von Bergholz-Reh
brücke Blatt 2157 eingetragenen 36/724 Anteile an den Grund
stücken, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 

lfd. 
Nr. 

Gemarkung Flur Flur
stück 

Wirtschaftsart und Lage Größe 
in m2 

1 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/16 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

25 

2 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/17 Gebäude- und Gebäude
nebenflächen 
An der Verdistraße 

0 

3 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/18 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

34 

4 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/21 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

1 

5 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/24 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

9 

6 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/26 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

31 

7 Bergholz-
Rehbrücke 

8 238/12 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

37 

8 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/29 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

94 

9 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/39 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

13 

10 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/10 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

34 

11 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/12 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

10 

12 Bergholz-
Rehbrücke 

8 238/7 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

74 

13 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/21 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

131 

14 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/22 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

10 

15 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/6 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

25 

16 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/8 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

12 
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lfd. 
Nr. 

Gemarkung Flur Flur
stück 

Wirtschaftsart und Lage Größe 
in m2 

17 Bergholz-
Rehbrücke 

8 238/2 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

59 

18 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/13 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

113 

19 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/15 Straßenverkehrsflächen 
An der Verdistraße 

12 

und die im Grundbuch von Bergholz-Rehbrücke Blatt 2138 
eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 

lfd. 
Nr. 

Gemarkung Flur Flur
stück 

Wirtschaftsart und Lage Größe 
in m2 

1 Bergholz-
Rehbrücke 

8 225/25 Gebäude- und Gebäude
nebenflächen 
An der Verdistraße 

4 

2 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/30 Gebäude- und Gebäude
nebenflächen 
An der Verdistraße 

29 

3 Bergholz-
Rehbrücke 

8 242/40 Gebäude- und Gebäude
nebenflächen 
An der Verdistraße 

178 

versteigert werden. 
Auf dem Flurstück 242/40 befinden sich ein vermietetes 1-ge
schossiges unterkellertes Reiheneckhaus mit ausgebautem Sat
teldach (Baujahr 1992, Wfl. ca. 91 m2); Carport und Geräte
schuppen unter der Anschrift Verdistraße 19 C. Die Flurstück 
225/25 und 242/30 sind Grünflächen. Im übrigen handelt es sich 
um Straßenverkehrsflächen. 

Der Versteigerungsvermerk wurde am 09.05.2012 im Grund
buch von Bergholz-Rehbrücke Blatt 2157 und am 15.05.2012 
im Grundbuch von Bergholz-Rehbrücke Blatt 2138 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 
160.455,00 EUR. Die Einzelwerte betragen für Bergholz-Reh
brücke Blatt 2157 - jew. eingetragene 36/724 Anteile an 

lfd. Nr. Wert in EUR lfd. Nr. Wert in EUR 
1 17, 11 7,
2 1, 12 52,
3 24, 13 91,
4 1, 14 7,
5 6, 15 17,
6 22, 16 8,
7 26, 17 41,
8 65, 18 79,
9 9, 19 8,
10 24,

und an Bergholz-Rehbrücke Blatt 2138 

lfd. Nr. Wert in EUR 
1 600,
2 4.350,
3 155.000,

AZ: 2 K 151/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 9:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von Potsdam 
Blatt 16980 eingetragene Wohnungseigentum,  Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1: 49/457 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Flur 23 
Flurstück 119, Gebäude- und Freifläche, Geschwis-
ter-Scholl-Str. 81, gr.: 1.003 m2, 
Flurstück 120, Gebäude- und Freifläche, Geschwis-
ter-Scholl-Str. 81, gr.: 479 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 1 laut 
Aufteilungsplan; 
Sondernutzungsrechte sind vereinbart; der hier gebuchten Ein
heit ist ein Sondernutzungsrecht am Kfz-Stellplatz, bezeichnet 
mit Nr. 1 zugeordnet; 
versteigert werden. 
Die unsanierte und unbewohnbare 2-Zimmer-Wohnung (Wfl. 
ca. 49 m2, Ursprungsbaujahr vor 1900) befindet sich im Dach
geschoss des denkmalgeschützten Vorderhauses, welches mo
dernisiert und rekonstruiert werden muss. Das Gebäudeensem
ble umfasst insgesamt 5 Einheiten, 3 davon im Vorderhaus, je 
eine an den beiden Remisen. 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 15.10.2010 in das ge
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 26.300,00 EUR. 
AZ: 2 K 320/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 12:00 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von Potsdam 
Blatt 16984 eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung ge
mäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1: 72/457 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Flur 23, Flurstück 119, Gebäude- und Freifläche,
 
Geschwister-Scholl-Str. 81, Größe: 1.003 m2,
 
Flur 23, Flurstück 120, Gebäude- und Freifläche,
 
Geschwister-Scholl-Str. 81, Größe: 479 m2
 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 5 laut 
Aufteilungsplan; Sondernutzungsrechte sind vereinbart; 
versteigert werden. 
Es handelt sich hier um die im Um-/Rohbau befindliche unbe
wohnbare zweigeschossige nichtunterkellerte Remise 2 und die 
angrenzende Garage, die zur Remise erweitert werden soll, ge
plante Wohnfläche ca. 72 m2, derzeit 45 m2. 
Das Gebäudeensemble umfasst insgesamt 5 Einheiten, 3 davon 
im Vorderhaus, je eine an den beiden Remisen. 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 15.10.2010 in das ge
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 38.700,00 EUR. 
AZ: 2 K 321/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 14:30 Uhr 
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im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
der im Grundbuch von Kleinmachnow Blatt 9430 eingetrage
ne Grundstücks- und Miteigentumsanteil, Bezeichnung gemäß
 
Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Flur 8, Flurstück 1926, Gebäude- und Freifläche,
 

Am Kirschfeld, groß: 342 m2, 
lfd. Nr. 2/zu 1, 1/11 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Flur 8, Flurstück 1920, Verkehrsfläche, Am 
Kirschfeld, groß: 288 m2, 

und der im Grundbuch von Kleinmachnow Blatt 9212 

eingetragenen Miteigentumsanteil an dem Grundstück, 

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Flur 8, Flurstück 1927, Verkehrsfläche, 


Am Kirschfeld, groß: 305 m2 

versteigert werden. 
Das Flurstück 1926 ist mit einem Einfamilienreihenendhaus 
(Erd- und Obergeschoss) bebaut (Baujahr 2006). Die Wohnflä
che beträgt etwa 97 m2. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
21.09.2011 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 282.700,00 EUR. Davon 
entfallen auf Miteigentumsanteil 2.700,00 EUR. Der Wert des 
weiteren Miteigentumsanteils an dem Flurstück 1927 wurde auf 
2.700,00 EUR festgesetzt. Das Objekt ist vermietet. 
AZ: 2 K 273/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 30.April 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, 
Saal 310, das im Grundbuch von Brieselang Blatt 4180 einge
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Flur 5, Flurstück 681, Gebäude- und Gebäudene

benflächen, Joachim-Ringelnatz-Str. 4, groß: 580 m2 

versteigert werden. 
Das Grundstück ist mit einem freistehenden Einfamilienhaus 
mit Erd.- und Dachgeschoss (Baujahr etwa 1997/1998) und 
einer Garage bebaut. Die gesamte Wohnfläche beträgt etwa 
265 m2 (Erdgeschoss und Dachgeschoss etwa 166 m2, Oberge
schoss etwa 114 m2). 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
30.08.2012 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 
165.000,00 EUR. Das Objekt ist eigen genutzt. 
AZ: 2 K 253/12 

Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung 
der Gemeinschaft 

Im Wege der Teilungsversteigerung soll am 
Dienstag, 30.April 2013, 13:30 Uhr 

im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts in der Hegelallee 8,
 
14467 Potsdam, 2. OG, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch
 
von Falkensee Blatt 18709 eingetragene Wohnungseigentum,
 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1: 15,9056/100 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 


Gemarkung Falkensee, Flur 17, Flurstück 204/1, Ge
bäude- und Freifläche, Ruppiner Str. 8, 1.183 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im DG 

Nr. 5 des Aufteilungsplanes - mit Keller, Sondernutzungsrechte
 
an Freisitzen und Kfz-Stellplätzen sind vereinbart, 


versteigert werden. 


Der Verkehrswert ist auf 91.500,00 EUR festgesetzt worden. 


Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
 
09.02.2012 eingetragen worden. 


Die 3-Zi-Wohnung befindet sich in dem Mehrfamilienhaus Rup
piner Str. 8 in 14612 Falkensee (DG links, Kaltmiete 530,00 EUR,
 
Wohngeld 198,60 EUR, Wfl. 75,77 m2, Dachterrasse).
 
AZ: 2 K 27/12 


Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 7. Mai 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts, Hegelallee 8, 14467 Pots
dam, Saal 304.1 (im 2. Obergeschoss), das im Grundbuch von
 
Wilhelmshorst Blatt 1520 eingetragene Wohnungseigentum,
 
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, 77/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
 
Gemarkung Wilhelmshorst
 
Flur 2, Flurstück 301, Verkehrsfläche, Forstweg, 216 m2 groß
 
Flur 3, Flurstück 27, Waldfläche, Forstweg 30, 30 a, 2.042 m2
 

groß
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober
geschoss im Haus 2 im Aufteilungsplan mit Nr. 9 bezeichnet. Es
 
sind hinsichtlich der Wagenabstellplätze Sondernutzungsrege
lungen getroffen 


versteigert werden. 


Es handelt sich um eine Eigentumswohnung im Haus 2 im Ober
geschoss links in einer Wohnanlage mit zwei Mehrfamilienhäu
sern mit insgesamt zwölf Wohnungen, Baujahr 1992. Die Wohn
fläche beträgt ca. 83 m2 und verteilt sich auf 3 Zimmer, Küche,
 
Bad, Diele mit Abstellraum und Flur. Die Einbauküche wird mit
versteigert. Sondernutzungsrecht an Stellplatz Nr. 9. 

Beschreibung gemäß Gutachten - ohne Gewähr.
 
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
 
15.06.2012 eingetragen worden. 


Der Verkehrswert ist festgesetzt worden auf  134.000,00 EUR.
 
(Die Küche ist nicht wertrelevant.)
 
AZ: 2 K 156/12 


Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 7. Mai 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, 
Saal 310, das im Grundbuch von Potsdam Blatt 7780 eingetra
gene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Potsdam, Flur 25, Flurstück 285/26, 

Gebäude- und Freifläche, Hebbelstraße 53, groß: 
212 m2, 

versteigert werden. 
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Das Grundstück ist mit einem kleinen denkmalgeschützten 
Wohn- und Geschäftshaus, bestehend aus einem Vorderhaus, 
Seitenflügel und Quergebäude (Baujahr 1741 - 1742, Instand
setzung und Sanierung 1997) bebaut. Es handelt sich um 2 Woh
nungen und 2 Gewerbeeinheiten. Die Wohn-/Nutzfläche beträgt 
insgesamt etwa 430 m2 (Wohnen etwa 192 m2, 238 m2 Gewerbe 
etwa 238 m2). 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am 
30.08.2012 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 735.000,00 EUR. 

Die Wohnungen sind vermietet. 
AZ: 2 K 313/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 14. Mai 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts, Hegelallee 8, 14467 Pots
dam, Saal 304.1 (im 2. Obergeschoss), das im Grundbuch von
 
Falkensee Blatt 19428 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
 
gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Flur 14, Flurstück 173, Gebäude- und Freifläche, Am
 
Tiefen Grund 9, 668 m2 groß
 

versteigert werden. 


Es handelt sich um ein Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwoh
nung, Baujahr 2003. Das Haus besteht aus Erd- und Dach
geschoss und ist nicht unterkellert. Die Wohnfläche beträgt ca.
 
194 m2, davon entfallen ca. 41 m2 auf die Einliegerwohnung. Die
 
Einliegerwohnung besteht aus 2 Zimmern, davon eines mit
 
Küchenzeile, Bad, Diele und Terrasse. Das übrige Haus besteht
 
aus Hauswirtschaftsraum, Gäste-WC, Diele, Zimmer mit Küche
 
im Erdgeschoss; 3 Zimmer, Bad und Flur im Obergeschoss.
 
Doppelgarage auf dem Grundstück vorhanden. 

Beschreibung gemäß Gutachten - ohne Gewähr.
 
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
 
19.06.2012 eingetragen worden. 


Der Verkehrswert ist festgesetzt worden auf 210.000,00 EUR.
 
(Hierin sind 500,00 EUR für die mit zu versteigernde Küche der
 
Hauptwohnung enthalten.)
 
AZ: 2 K 169/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 14. Mai 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts, Hegelallee 8, 14467 Pots
dam, Saal 304.1 (im 2. Obergeschoss), die im Grundbuch von 
Niemegk Blatt 823 eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 10, Gemarkung Niemegk, Flur 1, Flurstück 205, Wit

tenberger Straße 47, 117 m2 groß 
lfd. Nr. 11, Gemarkung Niemegk, Flur 1, Flurstück 206, Wit

tenberger Straße 47, 294 m2 groß 
lfd. Nr. 12, Gemarkung Niemegk, Flur 1, Flurstück 207, 21 m2 

groß 
lfd. Nr. 13, Gemarkung Niemegk, Flur 1, Flurstück 208, 15 m2 

groß 
versteigert werden. 

Es handelt sich um ein Einfamilienwohnhaus, Baujahr ca. 1974 
mit einer Wohnfläche von ca. 177 m2. Das Eckhaus besteht aus 
einem Erdgeschoss und einem Dachgeschoss sowie 2 Garagen 
als Anbau. Die Beschreibung und Bewertung erfolgte ohne 
Innenbesichtigung. 
Beschreibung gemäß Gutachten - ohne Gewähr. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
05.03.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert ist festgesetzt worden auf 67.000,00 EUR. 
AZ: 2 K 376/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 14. Mai 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310, 
die im Grundbuch von Bardenitz Blatt 608 eingetragenen 
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 8, Gemarkung Bardenitz, Flur 12, Flurstück 77, Land

wirtschaftsfläche, Ackerland, Zingelstraße, groß: 
89 m2 

lfd. Nr. 9,	 Gemarkung Bardenitz, Flur 12, Flurstück 78, Land
wirtschaftsfläche, Ackerland, Zingelstraße, groß: 
514 m2 

lfd. Nr. 10, Gemarkung Bardenitz, Flur 12, Flurstück 337, 
Landwirtschaftsfläche, Zingelstraße, groß: 4.187 m2 

Gemarkung Bardenitz, Flur 12, Flurstück 338, Ge
bäude- und Freifläche, Zingelstraße, groß: 1.490 m2 

versteigert werden. 

Die Grundstücke sind unbebaut. Laut Gutachten ist das Flur
stück 338 ein Baugrundstück mit einer Baugenehmigung für ein
 
Einfamilienhaus. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am
 
08.06.2010 eingetragen. 


Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 

33.000,00 EUR. 

Davon entfallen 

auf Flurstück 77; 50,00 EUR, 

auf Flurstück 78; 300,00 EUR und 

auf das Grundstück lfd. Nr. 10 (Flurstücke 337, 338) 

32.650,00 EUR.
 

Im Versteigerungstermin am 09.08.2011 wurde der Zuschlag
 
wegen Nichterreichens der 5/10-Grenze versagt.
 
AZ: 2 K 183/10 


Teilungsversteigerung 
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll  am 

Mittwoch, 15. Mai 2013, 9:00 Uhr 
im Hauptgebäude des Amtsgerichts in 14467 Potsdam, Hegel
allee 8 im Saal 304.1, II. Obergeschoss, das im Grundbuch von 
Falkensee Blatt 6917 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 3, Gemarkung Falkensee, Flur 41, Flurstück 537, 

Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Finkenkruger 
Straße 109, Größe: 850 m2, 

versteigert werden. 
Das Grundstück Finkenkruger Straße 161 in 14612 Falkensee ist 
mit einem Zweifamilienhaus (Baujahr 1938/39, im Laufe der 
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Jahre umgebaut, saniert und renoviert; etwa 136 m2 Wohn- und 
81 m2 Nutzfläche; leer stehend) bebaut. Die Beschreibung ent
stammt dem Gutachten und erfolgt ohne Gewähr. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG auf 
115.000,00 EUR festgesetzt. 

Der Versteigerungsvermerk ist am 26.07.2012 in das genannte 
Grundbuch eingetragen worden. 
AZ.: 2 K 212/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 15. Mai 2013, 10:30 Uhr 
im Hauptgebäude des Amtsgerichts in 14467 Potsdam, Hegel
allee 8 im Saal 304.1, II. Obergeschoss, das im Grundbuch von 
Falkensee Blatt 2242 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Falkensee, Flur 30, Flurstück 224, 

Gebäude- und Freifläche, Gartenland, Seegefelder 
Straße 14, Größe: 1.134 m2, 

versteigert werden. 
Das Grundstück Seegefelder Straße 14 in 14612 Falkensee ist 
mit einer Doppelhaushälfte (wohl vor 1850 erbaut; Sanierungen 
1992 - 1994 und 2004 sind noch nicht abgeschlossen; etwa 83 m2 

Wohnfläche; eigen genutzt) und drei Schuppen bebaut. Die Ein
bauküche wird nicht mitversteigert. Die Beschreibung ent
stammt dem Gutachten und erfolgt ohne Gewähr. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG auf 
79.000,00 EUR festgesetzt. 

Der Versteigerungsvermerk ist am 13.08.2012 in das genannte 
Grundbuch eingetragen worden.  
AZ: 2 K 248/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 16. Mai 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
das im Grundbuch von Ferchesar Blatt 281 eingetragene Grund
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 3, Gemarkung Ferchesar, Flur 2, Flurstück 63, Gebäu

de- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Semliner 
Weg 1, groß: 2.621 m2, 

versteigert werden. 
Das Flurstück 63 ist mit einem teilunterkellerten eingeschossi
gen Wohnhaus mit ausgebautem Satteldach (Baujahr etwa 1948) 
und einer Veranda bebaut. Die Nutzfläche im Keller- und Dach
geschoss beträgt etwa 67 m2. Die Wohnfläche beträgt etwa 
148 m2. 
Der Versteigerungsvermerk wurde im Grundbuch am 
10.06.2011 eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 120.000,00 EUR. 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 21. Mai 2013, 13:30 Uhr
 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, 

Saal 310, das im Grundbuch von Premnitz Blatt 1075 eingetra
gene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsver
zeichnis: 
lfd. Nr. 1, 424/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Premnitz, Flur 3, Flurstück 184/2, 
Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Gartenland, 
Hauptstr. 36, groß: 7.169 m2 , 
verbunden mit dem Sondereigentum zu Wohn-
zwecken an der Wohnung gelegen im 1. Obergeschoss 
und Dachgeschoss im Aufteilungsplan mit Nr. W 12 
bezeichnet, Sondernutzungsrecht Pkw-Stellplatz 12 

versteigert werden. 

Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss und Dach
geschoss und hat eine Wohnfläche von insgesamt etwa 81 m2. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am
 
07.11.2011 eingetragen. 


Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 56.000,00 EUR.
 

Das Objekt ist vermietet.
 
Im Termin am 15.11.2012 ist der Zuschlag wegen Nichterrei
chens der 5/10-Grenze versagt worden.
 
AZ: 2 K 323/11 


Zwangsversteigerung - ohne Grenzen 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 22. Mai 2013, 10:30 Uhr 
im Hauptgebäude des Amtsgerichts in 14467 Potsdam, Hegel
allee 8 im Saal 304.1, II. Obergeschoss, das im Grundbuch von 
Damsdorf Blatt 651 eingetragene Grundstück, Bezeichnung 
gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 6, Gemarkung Damsdorf, Flur 6, Flurstück 92, Ge

bäude- und Freifläche, Berliner Straße 146, Größe: 
2.962 m2, 

versteigert werden. 
Das Grundstück Berliner Str. 146 in 14797 Kloster Lehnin Ort-
teil Damsdorf ist mit einem Bürogebäude und einer Gaststätte 
bebaut. 
Das Bürohaus ist im Laufe der Jahre sukzessive renoviert. Es 
verfügt über etwa 1.201 m2 Nutzfläche in drei Etagen. Im Erd
geschoss sind Teilflächen vermietet. 
Die vermietete Imbissgaststätte befindet sich in dem einge
schossigen Baukörper und verfügt über etwa 292 m2 Nutzfläche. 
Der Umbau zur Imbisswirtschaft in den Jahren 2008/2009 ist 
bisher nicht abgenommen. 
An den Gebäuden bestehen teilweise Baumängel und -schäden 
und Unterhaltungsrückstau. 
Die Beschreibung entstammt dem Gutachten und erfolgt ohne 
Gewähr. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG auf 
395.000,00 EUR festgesetzt. 

Das Objekt ist eigen genutzt. Am 05.10.2011 wurde der Zuschlag versagt, weil das Meist-
AZ: 2 K 183/11 gebot nicht 5/10 des Verkehrswertes erreicht hatte. 
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Der Versteigerungsvermerk ist am 24.09.2010 in das genannte 
Grundbuch eingetragen worden.  
AZ: 2 K 282/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 28. Mai 2013, 13:30 Uhr 
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
 
das im Grundbuch von Wenzlow Blatt 389 eingetragene Grund
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Wenzlow, Flur 7, Flurstück 370, Land

wirtschaftsfläche, 
Gemarkung Wenzlow, groß: 6.764 m2 

Gemarkung Wenzlow, groß: 2.069 m2 

versteigert werden. 

Das Grundstück ist unbebaut. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am
 
13.07.2012 eingetragen. 


Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 15.400,00 EUR. 

AZ: 2 K 213/12 


Amtsgericht Senftenberg 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Dienstag, 23.April 2013, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge
schoss, Saal E01, das im Grundbuch von Kemmen Blatt 112 
eingetragene Grundstück der Gemarkung Kemmen, 
Flur 2, Flurstück 30/2, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, 
5.869 m2 groß, versteigert werden. 
Lage: 03205 Calau OT Kemmen, Kemmener Dorfstr. 22 
Bebauung: Einfamilienwohnhaus mit Tiefgarage 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
05.07.2010 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz  5 ZVG festgesetzt 
auf 141.000,00 EUR. 

Im Termin am 02.10.2012 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der 
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte 7/10 des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
Gesch.-Nr.: 42 K 28/10 

Amtsgericht Strausberg 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 17.April 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, das im Wohnungsgrundbuch von Bernau Blatt 11062 
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 125/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Bernau, Flur 32, Flurstück 143, Gebäu

de- und Freifläche, Sachtelebenstraße 9 - 23, Größe: 
5.785 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Hoch
parterre, Nr. 22 des Aufteilungsplanes 
laut Gutachten: 
Eigentumswohnung in einem 5-geschossigen Wohnblock mit 
80 WE, Bj. 70er Jahre, Sanierung um 2000, 3 Zi., Küche, Bad, 
Balkon, Flur, ca. 62 m2 Wfl., vermietet, gepflegter Zustand 
- Sondernutzungsrecht an einem Kellerraum
 
Lage: Sachtelebenstr. 13, 16321 Bernau (Hochparterre rechts,
 
Nr. 22 des ATP) 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
13.04.2012 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 42.000,00 EUR. 
AZ: 3 K 149/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 24.April 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 1, das im Grundbuch von Neuenhagen Blatt 1649 einge
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Neuenhagen, Flur 17, Flurstück 165, 

Kleine Straße 10, Gebäude- und Freifläche, Größe 
1.267 m2 

laut Gutachten: zweigeschossiges Einfamilienhaus, nicht unterkel
lert, Bauj. 2002, evtl. im Bereich eines Bodendenkmals gelegen, 
die Bewertung basiert auf einer äußeren Inaugenscheinnahme 
Lage: Kleine Str. 10, 15366 Neuenhagen 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
07.02.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 203.000,00 EUR. 
AZ: 3 K 48/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 25.April 2013, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, das im Wohnungsgrundbuch von Bernau Blatt 11087 
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be
standsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, 125/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Bernau, Flur 32, Flurstück 143, Gebäu
de- und Freifläche, Sachtelebenstraße 9 - 23, Größe: 
5.785 m2 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 
3. Obergeschoss, Nr. 47 des Aufteilungsplanes 
laut Gutachten: Sondereigentum an einer 3-Zimmer-Wohnung 
im 3. OG links in einem Wohnblock mit 80 Wohnungen, Baujahr 
1970er Jahre mit Balkon und Keller, Größe: ca. 62 m2, zurzeit 
vermietet. Dem Gutachter wurde keine Besichtigung der Woh
nung ermöglicht, deshalb erfolgte die Begutachtung durch 
äußere Inaugenscheinnahme. 
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Lage: Sachtelebenstraße 17, 16321 Bernau 

versteigert werden.
 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
 
18.04.2012 eingetragen worden.
 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt
 
auf: 41.000,00 EUR.
 
AZ: 3 K 186/12
 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Montag, 29.April 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, das im Grundbuch von Petershagen Blatt 4285 einge
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Petershagen, Flur 1, Flurstück 1658, 

Gebäude- und Freifläche, Bruchmühler Str. 28, Grö
ße 612 m2 

laut Gutachten vom 01.08.2012: 
bebaut mit Einfamilienhaus, Baujahr ca. 2003, eingeschossig 
mit ausgebautem Dachgeschoss, nicht unterkellert, Wohnfläche 
ca. 123 m2, stark vernachlässigter Gesamteindruck, Begutach
tung erfolgte von der Grundstücksgrenze durch Inaugenschein
nahme, leer stehend 
Lage: 15370 Petershagen-Eggerdorf, Bruchmühler Straße 28 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
19.04.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 156.000,00 EUR. 

Im Termin am 28.01.2013 ist der Zuschlag versagt worden, weil 
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der 
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden 
Rechte 7/10 des Grundstückswertes nicht erreicht hat. 
AZ: 3 K 224/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Montag, 29.April 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Strausberg, Saal 2, Klos
terstr. 13, 15344 Strausberg das im Grundbuch von Eberswalde 
Blatt 2238 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß 
Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Eberswalde, Flur 10, Flurstück 700, 

Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Gutenberg
straße, Größe 873 m2 

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 65.600,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am 
23.05.2012 eingetragen worden. 

Das Grundstück befindet sich in 16225 Eberswalde, Gutenberg
straße 13. Es ist bebaut mit einer Doppelhaushälfte. Baujahr ca. 
1937, Teilmodernisierung nach 1990, teilunterkellert, Wohn
fläche ca. 83 m2, eigengenutzt, Instandhaltungsrückstau. 
AZ: 3 K 274/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 7. Mai 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 1, das im Grundbuch von Petershagen Blatt 4523 einge
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Petershagen, Flur 2, Flurstück 1557, 

Gebäude- und Freifläche, Albertstraße 32, Größe 
514 m2 

laut Gutachten: bebaut mit Einfamilienhaus in Massivbauweise, 
Bj. ca. 2004, eingeschossig, nicht ausgeb. DG (Ausbau angefan
gen, jedoch nicht fertiggestellt), nicht unterkellert, mittlere bis 
gehobene Ausstattung; Wohnfläche - EG: ca. 114 m2; DG: ca. 
40 m2 

Lage: 15370 Petershagen, Albertstr. 32 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
06.08.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 180.000,00 EUR. 
AZ: 3 K 272/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 7. Mai 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 1, das im Grundbuch von Mehrow Blatt 335 eingetragene 
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Mehrow, Flur 2, Flurstück 152, Gebäu

de- und Freifläche, Sackgasse 3, Größe 1.544 m2 

laut Gutachten: bebaut mit Einfamilienwohnhaus, Bj. 2005, 
Wohnfläche ca. 143 m2, EG: 2 Zi., Küche, Dusche/WC, 
HWR/AR; DG 3 Zi., Ankleide, Bad und Flur 
Achtung! Der Gutachter hatte keinen Zugang zum Versteige
rungsobjekt. Die Begutachtung war von der Grundstücksgrenze 
aus erfolgt. 
Lage: 16356 Ahrensfelde OT Mehrow, Sackgasse 3 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
18.01.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 150.000,00 EUR. 
AZ: 3 K 12/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Mittwoch, 15. Mai 2013, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
 
Saal 2, die im Grundbuch von Schönwalde Blatt 2068 eingetra
genen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
 
lfd. Nr. 3, Gemarkung Schönwalde, Flur 11, Flurstück 424,
 

Waldfläche, Bahnhofstr., Größe: 762 m2
 

lfd. Nr. 4, Gemarkung Schönwalde, Flur 11, Flurstück 425,
 
Waldfläche, Bahnhofstr., Größe: 838 m2
 

lfd. Nr. 5,	 Gemarkung Schönwalde, Flur 11, Flurstück 363, 
Gebäude- und Freifläche, Stellmacherweg 2, Größe: 
407 m2 

Gemarkung Schönwalde, Flur 11, Flurstück 364, 
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Gebäude- und Freifläche, Stellmacherweg 3, Größe: 
402 m2 

laut Gutachten: 
- Flurstücke 424 und 425 jeweils Waldflächen 
- Flurstücke 363, 364: Grundstück bebaut mit massivem Wohn
haus, augenscheinlich im Rohbauzustand, Baubeginn 2010/11, 
nach Bauunterlagen: EG: Wohn- Eßzi. mit off. Küche, 2 Zi., 
Bad, Flur, HWR, DG: 4 Zi., Bad, Flur, insgs. ca. 220 m2 Wohn-
und Nutzfläche, nicht unterkellert 
Achtung! Keine Innenbesichtigung, Begutachtung von der 
Grundstücksgrenze! 
Lage: Stellmacherweg 2 - 3, 16348 Wandlitz OT Schönwalde 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
19.01.2012 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG festgesetzt 
auf: 
bzgl. Flurstück 424 auf: 150,00 EUR 
bzgl. Flurstück 425 auf: 170,00 EUR 
bzgl. Flurstücke 363, 364 auf: 110.000,00 EUR. 
AZ: 3 K 13/12 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Mittwoch, 22. Mai 2013, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, die im Grundbuch von Greiffenberg Blatt 367 eingetra
genen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 7, Gemarkung Greiffenberg, Flur 1, Flurstück 194, 

Gebäude- und Freifläche, Breite Str. 82, Größe: 
650 m2 

lfd. Nr. 8, Gemarkung Greiffenberg, Flur 1, Flurstück 195, 
Gebäude- und Freifläche, Kirchstr., Größe: 140 m2 

laut Gutachten: 
Flstk. 194: Grundstück bebaut mit 2- geschossigem Gebäude 
(Wohnen/Gewerbe), Bj. ca. 1900, Umbau/Erweiterung in 
50/60er Jahren, teilunterkellert, geschätzte Wohn-/Nutzfläche 
ca. 247 m2 (1/3 gewerblich, 2/3 zu Wohnzwecken), hoher Sanie
rungsbedarf, Fläche von ca. 92 m2 Verkehrsfläche 
Nebengebäude: Werkstatt/Abstellräume 
Achtung: Begutachtung überwiegend durch äußere Inaugen
scheinnahme! 

Flstk. 195: mit Garagengebäude überbautes Grundstück, ca. 
15 m2 Verkehrsfläche 
Lage: Breite Str. 82, z. T. Ecke Kirchstr., 16278 Angermünde 
OT Greiffenberg 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
16.09.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG wie folgt 
festgesetzt: 
bzgl. Flurstück 194 auf: 38.000,00 EUR 
bzgl. Flurstück 195 auf: 1.920,00 EUR. 
AZ: 3 K 321/11 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Mittwoch, 22. Mai 2013, 12:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im 
Saal 2, die im Grundbuch von Gartz Blatt 889 eingetragenen 
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 1, Gemarkung Gartz, Flur 14, Flurstück 31, Gebäude-

und Gebäudenebenflächen, Rudolf-Breitscheid-
Straße, Größe: 6.278 m2 

lfd. Nr. 2, Gemarkung Gartz, Flur 14, Flurstück 33/1, Gebäu
de- und Freifläche, Kastanienallee, Größe: 129 m2 

laut Gutachten: 
Flurstück 31: bebaut mit Mehrzweckgebäude/Verbrauchermarkt 
(2 Läden, 1 Supermarkt [ehem. Netto], 1 kl. Bankfiliale, 1 Im
biss), Bj. Anfang 2000, ca. 1.327 m2 Nutzfläche, ca. 60 Park
plätze, 1 Ladeneinheit und Bankfiliale vermietet 
Flurstück 33/1: unbebautes Grundstück, nicht selbständig be
baubar, Arrondierungsfläche 
Lage: Kastanienallee 48, 16307 Gartz 
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
12.09.2011 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Absatz 5 ZVG wie folgt 
festgesetzt: 
Flurstück 31: 300.000,00 EUR 
Flurstück 33/1: 1.800,00 EUR. 
AZ: 3 K 309/11 

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Gläubigeraufruf	 ihre Ansprüche an den Verein bis zum 28.02.2014 bei nachste
hend genanntem Liquidator anzumelden: 

Der Förderverein Militärmuseum Brandenburg-Preußen e. V. ist Burkhart Franck 

am 19.06.2012 durch Beschluss seiner Mitgliederversammlung Am Krähenberg 19 c 

aufgelöst worden. Eventuelle Gläubiger werden aufgefordert, 14548 Schwielowsee 
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